
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 

Vorlage Nr. 014/15/1 
 
 

Betreff: 
 

Einrichtung von Orten des Gemeinsamen Lernens im 
Primarstufenbereich 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 10.02.2015 Berichterstattung

durch: 
Herrn Gude 
Herrn Linke 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 014/15/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 
 

1. Der Rat der Stadt Rheine stimmt der Einrichtung von Orten des Gemein-
samen Lernens i. S. d. § 20 Abs. 5 SchulG (Förderschwerpunkte Lernen, 
Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung) an den folgenden Grund-
schulen ab dem Schuljahr 2015/2016 zu: 

- Annetteschule 
- Michaelschule 
- Südeschschule 
- Marienschule Hauenhorst 
- Gertrudenschule 

 
2. Die Annahme der Schulaufsichtsbehörde, dass für die Aufnahme der Schü-

ler/innen mit Lern- und Entwicklungsstörungen keine baulich bedeutsamen 
investiven Maßnahmen erforderlich sind, wird vom Schulausschuss nicht 
geteilt. Die betroffenen Schulen werden gebeten, gemeinsam mit dem 
Schulträger unter Berücksichtigung der individuellen Schulkonzepte erfor-
derliche räumliche und sächliche Mindeststandards und Voraussetzungen 
für die Aufnahme der Schüler/innen mit Lern- und Entwicklungsstörungen 
für die Schulen des Gemeinsamen Lernens der Stadt Rheine zu erarbeiten, 
die Grundlage für eine Prioritätenliste ist. 

 
3. Die im Haushaltsentwurf für 2015 veranschlagten Mittel über die Förde-

rung kommunaler Anforderungen für die schulische Inklusion i. H. v. 
122.000,00 € im Fachbereich 1 sollen für die Einrichtung von Orten des 
Gemeinsamen Lernens eingesetzt werden. Die Auszahlung der zur Verfü-
gung stehenden Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Priorität. 

 
 

 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Es wird auf die Vorlage 014/15 verwiesen.  
 
Die Annahme der Schulaufsichtsbehörde, dass für die Aufnahme der Schü-
ler/innen mit Lern- und Entwicklungsstörungen keine baulich bedeutsamen in-
vestiven Maßnahmen erforderlich sind, wird vom Schulausschuss nicht geteilt. 
Somit empfiehlt der Schulausschuss dem in dieser Ergänzungsvorlage formulier-
ten Beschlussvorschlag zu folgen. 
 
 
 


